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Sitzung des Kreistages

Am Montag, 12.12.2022, um 11:00 Uhr findet in der 
Rennsteighalle Steinbach a. Wald eine Sitzung des 
Kreistages mit folgender Tagesordnung statt. 

Tagesordnung
1 Informationen
1.1 Auszeichnung von langjährigen Kreisräten
2 Vorstellung der neuen Kreiskulturreferentin  

Julia Völker
3 Lucas-Cranach-Campus Kommunalunternehmen
3.1 Änderung der Unternehmenssatzung
3.2 Betrauungsakt (DAWI) – Vorstellung PwC GmbH
4 Unvorhergesehenes
5 Anfragen und Sonstiges

Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil findet im Voraus statt. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind die Plätze 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger in den öffentli-
chen Sitzungen der Kreisgremien begrenzt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Teilnahme an 
der Sitzung die zum zukünftigen Zeitpunkt geltenden Co-
rona-Schutzmaßnahmen zu beachten sind.
Wir bitten um Berücksichtigung und Ihr Verständnis! 

Kronach, 30.11.2022 
Landratsamt 
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Abfallwirtschaft; 
Änderung der Gebührensatzung  

für die öffentliche Abfallentsorgung des  
Landkreises Kronach (Gebührensatzung)

Aufgrund von Art. 7 Abs. 2 des Bayerischen Abfallwirt-
schaftsgesetzes (BayAbfG) in Verbindung mit Art. 1 und 8 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der Land-
kreis Kronach folgende Satzung: 

§ 1 
Die Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung 
des Landkreises Kronach (Gebührensatzung) in der Fas-
sung der Änderung vom 14.12.2018 wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 4 wird folgender Abs. 5 eingefügt: 
 Bei der Bereitstellung von Wertstoffbehältnissen (Pa-

piertonne) über das in § 15 Abs. 4 Satz 2 und 4 AWS 
festgelegte Volumen hinaus richtet sich die Gebühr 
nach der Zahl und dem Fassungsvermögen der Wert-
stoffbehältnisse. 

2. In § 4 wird folgender Abs. 6 eingefügt: 
 Bei der Abholung von Sperrmüll außerhalb der nach  

§ 14 Abs. 4 AWS vorgenommenen regulären Tou-
renplanung (Express-Abholung innerhalb von zwei 
Arbeitstagen nach Anmeldung bzw. Abholung zum 
Wunschtermin) wird eine pauschale Gebühr nach Auf-
wand erhoben. 

3. In § 4 werden die bisherigen Abs. 5, 6, 7, 8 und 9 zu 
Abs. 7, 8, 9, 10 und 11. 
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4. In § 5 wird folgender Abs. 5 eingefügt: 
 Für die Bereitstellung der Grünen Tonne im Falle des 

§ 4 Abs. 5 beträgt die Gebühr für regelmäßige vierwö-
chentliche Abfuhr Gebühr jährlich
pro Müllgroßbehälter (grün) mit   120 l Füllraum 54,00 € 
pro Müllgroßbehälter (grün) mit   240 l Füllraum 90,00 €
pro Müllgroßbehälter (grün) mit 1 100 l Füllraum 425,00 €

5. In § 5 wird folgender Abs. 6 eingefügt: 
 Die Gebühr für die Express-Abholung von Sperrmüll im 

Falle des § 4 Abs. 6 beträgt 180,00 € pro Abholung. 
6. Der bisherige § 5 Abs. 6 wird Abs. 8 und erhält folgende 

Fassung: 
 1Für die Benutzung des Geschirrmobils wird eine Ge-

bühr von 25,00 € pro Tag der Benutzung erhoben. 2Für 
die Benutzung von Geschirr bzw. Besteck wird eine 
Gebühr von 0,03 € pro Geschirr- bzw. Besteckteil und 
Einsatztag erhoben. 3Die Gebühr wird nach Rückga-
be des Geschirrmobils bzw. des Geschirrs berechnet. 
4Kosten für in Verlust geratene oder beschädigte Teile 
des Geschirrmobils bzw. des Geschirrs und Bestecks 
sowie notwendiger Reinigungsaufwand werden nach 
tatsächlichem Anfall berechnet. 

7. Der bisherige § 5 Abs. 7 wird Abs. 9. 

§ 2 
Die Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 
in Kraft. 

Kronach, 30.11.2022 
Landratsamt 

Klaus Löffler 
Landrat

Zweckverband für 122
Abfallwirtschaft in 
Nordwest-Oberfranken

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022  
des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft 

in Nordwest-Oberfranken
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Ab-
fallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken hat am 28. Sep-
tember 2022 seine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Jahr 2022 beschlossen. 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde im Regie-
rungsamtsblatt Oberfranken Nr. 18 im November 2022 
(Erscheinungsdatum: 24.11.2022) amtlich bekannt ge-
macht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 1. Nachtrags-
haushaltssatzung gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO samt 
sämtlicher Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung öffentlich in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes in 96487 Dörfles-Es-
bach, Von-Werthern-Str. 6, während der allgemeinen 
Dienststunden einsehbar ist. 

Dörfles-Esbach, 24. Oktober 2022 

Baj
Werkleiter

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


